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EHRUNGSRICHTLINIE 
 

für den 
 

Landkreis Kaiserslautern 
 

KREISVERWALTUNG KAISERSLAUTERN 
Abt. 1 – Zentrale Aufgaben und Finanzen – 

Sowei t  in  der  Richt l in ie  Funkt ions- ,  Tät igke i ts -  oder sonst ige Be-
ze ichnungen in  der  männl ichen Form verwendet  werden,  is t  darunte r  
auch d ie  jewei l ige weib l iche /d iverse  Form zu vers tehen.  Zur  Gewähr-
le is tung der  besseren Lesbarkei t  wurde  darauf  verzichtet ,  in  jedem 
Einzel fa l l  be ide Formen in  den Text  e inzufügen.  Eine Bena chte i l igung 
des weib l ichen Geschlechts  wi rd ausdrück l ich ausgeschlo ssen.  
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Abschnitt 1 
 
Ehrungen und Auszeichnungen von Persönlichkeiten, die sich um den Landkreis ver-
dient gemacht haben und für die Überreichung von Ehrenpräsenten 
 

I. 
 
1. Der Landkreis Kaiserslautern verleiht zur Ehrung von Persönlichkeiten, die sich um das 

Wohl des Landkreises besondere Verdienste erworben haben, die folgenden Aus-
zeichnungen in fünf Stufen: 

1. Stufe (höchste) - Landkreisehrenmedaille (Sickingenmedaille) 

2. Stufe - Wappenschild in Silber, Landkreis Kaiserslautern 

3. Stufe - Großer Wappenschild, Landkreis Kaiserslautern 

4. Stufe - Mittlerer Wappenschild, Landkreis Kaiserslautern 

5. Stufe - Kleiner Wappenschild, Landkreis Kaiserslautern 
 
2. Die Überreichung der Auszeichnung hat den Sinn einer besonderen Ehrung für geleis-

tete – hauptsächlich ehrenamtliche – Tätigkeiten zum Wohle des Landkreises und sei-
ner Einrichtungen und nicht zuletzt seiner Einwohner. Für die Verleihung ist ein mög-
lichst strenger Maßstab anzulegen, um eine Entwertung der Auszeichnung zu verhin-
dern. Mit der Auszeichnung ist eine geldliche Leistung seitens des Landkreises nicht 
verbunden. Die verliehenen Auszeichnungen werden mit der Überreichung Eigentum 
des Geehrten. Ein Rückforderungsrecht seitens des Landkreises besteht nicht. 

 
3. Die Verleihung erfolgt durch den Landrat, bei der 1., 2. und 3. Stufe im Benehmen mit 

dem Kreisausschuss. 
 
 

II. 
 
1. Die Landkreisehrenmedaille gilt als höchste Auszeichnung des Landkreises. Sie darf 

nur an solche Persönlichkeiten verliehen werden, die sich durch hervorragende Leis-
tungen auf kommunalpolitischem, wirtschaftlichem, sozialem und kulturellem Gebiet 
besondere Verdienste um die Allgemeinheit oder das Ansehen des Landkreises erwor-
ben haben. 
 
Zur Ehrung mit der Landkreisehrenmedaille ist ein Mindestalter von 45 Jahren Voraus-
setzung. 
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2. Die Wappenschilde gelten entsprechend als weitere Auszeichnung für besondere Leis-
tungen. Die Größe des Wappenschildes ist entscheidend für die Würdigung der Leis-
tungen. Besondere Leistungen auf dem Gebiete des Sport, z. B. für Hochleistungs-
sportler, Teilnehmer aus dem Kreisgebiet an Olympischen Spielen, für die Erringung 
von Pfalz- oder Südwestmeisterschaften und Kreismeisterschaften können ebenfalls 
durch die Verleihung eines Wappenschildes gewürdigt werden. 

 
3. Der Wappenschild erhält eine Gravur mit einer Kurzangabe des Verleihungsgrundes. 
 
4. Mit der Kreismedaille und mit dem Wappenschild soll gleichzeitig eine Ehrenurkunde 

mit einem entsprechenden Wortlaut überreicht werden. 
 
5. Die Verleihung der Auszeichnungen ist in einer Liste fortlaufend zu registrieren.  
 
 

III. 
 
Bei besonderen Anlässen sollen Kreisbewohner, Bedienstete in und außer Dienst, Kreistags- 
und Ausschussmitglieder und Bürgermeister der kreisangehörigen Gemeinden die nachfol-
genden Ehrenpräsente erhalten: 
 
1.  Kreiseinwohner: Glückwunschschreiben und Sachpräsente bis 20,00 €. 

Beim 90. Geburtstag 30,00 € 
ab dem 95. Geburtstag 30,00 € 
beim 96. – 99. Geburtstag 30,00 € 
ab dem 100. und jedem weiteren Geburtstag 35,00 € 
bei der Diamantenen Hochzeit 40,00 € 
bei der Eisernen Hochzeit 40,00 € 
bei der Gnadenen Hochzeit 40,00 € 
  
Beim Ableben von um das Wohl des Landkreises 
verdient gemachten Kreiseinwohnern, aktiven 
Kreistags- und Kreisausschussmitgliedern, aktiven 
Bürgermeistern 

1 Kranz mit Schleife 
gemäß den ministeriellen 
Richtlinien 

 
2.  Bedienstete der Kreisverwaltung: 

 
Beim 25-jährigen Dienstjubiläum 

 
Urkunde, Jubiläumszu-
wendung gemäß TVöD 
oder Beamtenrecht, 
Blumenstrauß 

  
Beim 40-jährigen Dienstjubiläum Urkunde, Jubiläumszu-

wendung gemäß TVöD 
oder Beamtenrecht, 
Blumenstrauß 

  
Beim 50. Geburtstag 1 Flasche Wein 
  
Beim 60. Geburtstag 2 Flaschen Wein 
  
Beim Ableben 1 Kranz mit Schleife 

gemäß den ministeriel-
len Richtlinien 
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3. Ruhestandsbeamte des Landkreises 

 
sowie wegen Erreichung der Altersgrenze oder vorzeitiger Arbeits- bzw. Berufsunfä-
higkeit aus dem Dienstverhältnis des Landkreises ausgeschiedene Beschäftigte, so-
weit diese länger als 10 Jahre im Dienst waren; 
an runden Geburtstagen (65, 70, 75 ...) ein Glückwunschschreiben des Landrates. 
 
Die Überreichung der Geschenke und Ehrengaben zu III., Ziffer 1 – 3 wird vom Landrat 
oder einem Vertreter/in oder einer von ihm beauftragten Person vorgenommen. 

 
 

Abschnitt 2 
 

Ehrungen des Katastrophenschutzes im Landkreis Kaiserslautern 
 

I. 
 

Befugnis zur Verleihung des Katastrophenschutz-Ehrenzeichens 

 

1. Die Befugnis, folgende Katastrophenschutz-Ehrenzeichen zu verleihen, wird gemäß § 16 

Satz 2 des Brand- und Katastrophenschutzgesetzes vom 2. November 1981 (GVBl. S. 

247), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Juni 2008 (GVBl. S. 99), BS 213-50, auf die 

Geschäftsbereichsleiterin oder den Geschäftsbereichsleiter übertragen: 

 

1.1. Katastrophenschutz-Ehrenzeichen des Landkreises Kaiserslautern als Urkunde 

für 10-jährige aktive, pflichttreue Tätigkeit im Brand- und Katastrophenschutz, 

 

1.2. Katastrophenschutz-Ehrenzeichen des Landkreises Kaiserslautern als Urkunde 

für 15-jährige aktive, pflichttreue Tätigkeit im Brand- und Katastrophenschutz, 

 

1.3. Katastrophenschutz-Ehrenzeichen des Landkreises Kaiserslautern als Urkunde 

und Anstecknadel für 20-jährige aktive, pflichttreue Tätigkeit im Brand- und Kata-

strophenschutz. 

 
2. Die folgenden Ausführungen des Katastrophenschutz-Ehrenzeichens verleiht die Landrä-

tin oder der Landrat: 
 

2.1. Katastrophenschutz-Ehrenzeichen des Landkreises Kaiserslautern als Urkunde, 

Anstecknadel und kleines Wappenschild (werden mit Ehepartner eingeladen, die-

se erhalten Parfüm und einen Blumenstrauß) für 25-jährige aktive, pflichttreue 

Tätigkeit im Brand- und Katastrophenschutz 
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2.2. Katastrophenschutz-Ehrenzeichen des Landkreises Kaiserslautern als Urkunde, 

Anstecknadel und mittleres Wappenschild (werden mit Ehepartner eingeladen, 

diese erhalten Parfüm und einen Blumenstrauß) für 30-jährige aktive, pflichttreue 

Tätigkeit im Brand- und Katastrophenschutz 

 

2.3. Katastrophenschutz-Ehrenzeichen des Landkreises Kaiserslautern als Urkunde, 

Anstecknadel und großes Wappenschild (werden mit Ehepartner eingeladen, die-

se erhalten Parfüm und einen Blumenstrauß) für 40-jährige aktive, pflichttreue 

Tätigkeit im Brand- und Katastrophenschutz 

 

3. Den Widerruf der Verleihung der in Nummer 2 genannten Ausführungen des Katastro-

phenschutz-Ehrenzeichens sowie die Aushändigung dieser Ausführungen in Einzelfällen 

behält sich die Landrätin oder der Landrat vor. 

 

II. 
 

Ausgestaltung und Aushändigung des Katastrophenschutz-Ehrenzeichens 

 

4. Ausgestaltung: 
 

4.1. Katastrophenschutz-Ehrenzeichen  
in Silber für 20-jährige aktive und  
pflichttreue Tätigkeit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2. Katastrophenschutz-Ehrenzeichen  
in Silber für 25-jährige aktive und  
pflichttreue Tätigkeit 
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4.3. Katastrophenschutz-Ehrenzeichen  
in Gold für 30-jährige aktive und  
pflichttreue Tätigkeit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4. Katastrophenschutz-Ehrenzeichen 
in Gold für 40-jährige aktive und  
pflichttreue Tätigkeit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Berechnung der 10-jährigen, 15-jährigen, 20-jährigen, 25-jährigen, 30-jährigen und 40-

jährigen aktiven, pflichttreuen Tätigkeit im Brand- und Katastrophenschutz: 
 

Als aktive, pflichttreue Tätigkeit im Brand- und Katastrophenschutz können nur die Zeiten 
angerechnet werden, in denen der Katastrophenschutzangehörige nachweisbar regel-

mäßig an einem ordnungsgemäßen Dienst teilgenommen hat. 

 

6. Aushändigung: 

 
6.1. Die 1. Kreisbeigeordnete oder der 1. Kreisbeigeordnete verleiht das Katastro-

phenschutz-Ehrenzeichen für 10-jährige, 15-jährige und 20-jährige aktive, pflicht-

treue Tätigkeit im Brand- und Katastrophenschutz im Brand- und Katastrophen-

schutz. 

 

6.2. Die Landrätin oder der Landrat verleiht das Katastrophenretter-Ehrenzeichen für 

25-jährige, 30-jährige oder 40-jährige aktive, pflichttreue Tätigkeit im Brand- und 

Katastrophenschutz. 

 
 

 

7. Verleihungsurkunde: 
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Die Inhaberin oder der Inhaber eines Katastrophenschutz-Ehrenzeichens erhält über die  

Verleihung eine Urkunde. 

 

8. Widerruf: 

Erweist sich die Inhaberin oder der Inhaber durch ein Verhalten, insbesondere durch Be-

gehen einer Straftat, der Auszeichnung unwürdig oder wird ein solches Verhalten nach-

träglich bekannt, so kann die Auszeichnung (Katastrophenschutz-Ehrenzeichen) von der 

zuständigen Behörde widerrufen werden. Die Auszeichnungen sind in diesem Falle wie-

der zurückzufordern. 

 
 

Abschnitt 3 
 

- In-Kraft-Treten - 
 

Diese Richtlinie der Kreisverwaltung Kaiserslautern bedarf der Beschlussfassung durch den  
Kreistag. 
 
Die vorstehende Richtlinie tritt nach Beratung und Beschlussfassung im Kreistag am 
01.09.2019 in Kraft. 
 
Kaiserslautern, den 01.09.2019 
 
 
R a l f  L e ß m e i s t e r 
      Landrat 
 


